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1. Einführung 

1.1 Allgemeines 

Die Erstellung des Verkehrsrichtplanes der Gemeinde Zeiningen orientiert sich an den 

Empfehlungen des Kantons Aargau1. Im vorliegenden Planungsbericht wird des Öfteren 

auf diese Empfehlung verwiesen bzw. aus dieser Empfehlung zitiert. 

 

Der Verkehrsrichtplan hat die Aufgabe die Bereiche Verkehr, Raumentwicklung und 

Umwelt aufeinander abzustimmen. Im Vordergrund steht die Abstimmung der Ziele der 

Verkehrsplanung mit denjenigen der Nutzungsplanung. Dabei gilt es die Wohnqualität zu 

verbessern, die Arbeitsplätze zu sichern, die Standortattraktivität zu steigern und die An-

siedlung neuer Betriebe zu fördern. 

 

 
 

Bild 1: Abstimmung von Nutzungs- und Verkehrsplanung (Quelle siehe (1)) 

 

 

                                                
1 Baudepartment des Kantons Aargau, Abteilung Verkehr, Empfehlung Kommunaler Verkehrsrichtplan 
(VRP), Version 2.0 vom Januar 2002 
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1.2 Vorgehen 

Gemäss Empfehlung Kanton Aargau (1): 

"Verkehrsrichtpläne sind eine Beurteilungsgrundlage im Rahmen der Vorprüfung der kommuna-
len Nutzungsplanung. Sie unterliegen jedoch keiner formellen Recht- und Zweckmässigkeitsprü-
fung (kantonale Vorprüfung) und werden vom Gemeinderat beschlossen. Sie haben verwal-
tungsanweisenden Charakter, jedoch keine unmittelbare Rechtswirkung auf das Grundeigentum. 
Aufgrund der rein konzeptionellen Festlegungen unterliegt der Verkehrsrichtplan nicht dem Aufla-
geverfahren. 
Werden die kommunalen Verkehrsrichtpläne durch eine Arbeitsgruppe nach dem Prinzip der 
halboffenen Planung erstellt, z.B. mit einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Behörde, der Partei-
en und der Interessensverbände, so genügt eine öffentliche Orientierung. Demzufolge kann das 
Verfahren z.B. wie folgt aussehen: 

1. Erstellen der Verkehrsrichtpläne in halboffener Planung 
2. Provisorische Genehmigung durch den Gemeinderat 
3. Vernehmlassung bei den Nachbargemeinden und kantonale "Vorprüfung" 
4. Bereinigung und definitiver Beschluss des Gemeinderates 
5. Orientierung der Bevölkerung." 

 
1.3 Verbindlichkeit 

Gemäss Empfehlung Kanton Aargau (1): 

"Der Verkehrsrichtplan richtet sich in erster Linie an kommunale Behörden. Er ist nicht grundei-
gentumsverbindlich. Als verwaltungsanweisendes Instrument dient der Verkehrsrichtplan zur 
konzeptionellen Beurteilung der verkehrsplanerischen und verkehrstechnischen Aspekte von 
Planungen, Bauvorhaben und Massnahmen. Er dient als Grundlage zur Erstellung von Sonder-
nutzungsplänen und zur Ausscheidung von verkehrsberuhigten Zonen sowie für Massnahmen 
zur Hebung der Verkehrssicherheit. Der Verkehrsrichtplan ist in Verbindung mit einem kommuna-
len Strassenreglement zudem Grundlage für die Erarbeitung von Beitragsplänen für die Finanzie-
rung von Erschliessungsanlagen. 
Der Verkehrsrichtplan basiert auf dem aktuellen Zustand der Verkehrsnetze und koordiniert die 
künftige Entwicklung für einen überschaubaren Zeitraum von ca. 10 - 15 Jahren. Dieser Zeitraum 
entspricht auch den Vorgaben des Raumplanungsgesetzes für die Ausscheidung von Bauzonen 
(Art. 15 RPG)." 
 

 
Bild 2:  Zusammenstellung zwischen Verkehrskonzept, Verkehrsrichtplan und Strassen-
reglement (Quelle siehe (1)). 
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1.4 Darstellung 

Gemäss Empfehlung Kanton Aargau (1): 

Wird die Nutzungsplanung zur Vorprüfung an die Abteilung Raumentwicklung eingereicht, sind 
die vorhandenen, neuen oder überarbeiteten Verkehrsrichtpläne beizulegen. Berichte und Plan-
sätze sind in dreifacher Ausführung, davon mindestens ein Satz im Originalmassstab 1 : 2’000 
bis 1 : 5’000 beizulegen. 
 
Verkehrsrichtpläne ohne Nutzungsplanung können in gleicher Art direkt an die Abteilung Verkehr 
gesandt werden. Nach der definitiven Beschlussfassung durch den Gemeinderat sind der Bericht 
und die Richtpläne den Abteilungen Raumentwicklung, Tiefbau und Verkehr in je einem Exemplar 
zuzustellen. 
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2. Zielvorstellungen 

2.1 Verkehrspolitische Zielsetzungen der Gemeinde 

Zeiningen liegt am Eingang zum Möhlintal, eingebettet zwischen Sonnenberg und Zei-

ningerberg. Verkehrsmässig ist die Gemeinde gut erschlossen: 

·  Regelmässige Postautokurse verbinden das Dorf mit dem Bahnhof Möhlin und 

dem Bezirkshauptort Rheinfelden.  

·  Die Schüler können ihre auswärtigen Schulorte grösstenteils auf verkehrssiche-

ren Radwegen erreichen.  

·  Der nächste Autobahnanschluss in Rheinfelden befindet sich in einer Entfernung 

von rund 7 km. 

Mit dem Verkehrsrichtplan soll ein verwaltungsanweisendes Instrument erstellt werden 

in dem alle verkehrsplanerischen und verkehrstechnischen Aspekte in der Gemeinde 

zusammengefasst und dargestellt werden. Zielsetzungen des Verkehrsrichtplanes sind: 

·  Sicherstellung der Erschliessung des ganzen Siedlungsgebietes unter Berück-

sichtigung zukünftiger Entwicklungen 

·  Abstimmung der Ziele der Verkehrsplanung mit jenen der Nutzungs- und Zonen-

planung und Schaffen eines koordinierten Instruments für die zukünftige Ver-

kehrsplanung (Zeithorizont 5-10 Jahre) 

·  Zusammenstellen der Massnahmen im Bereich Verkehrsplanung: 

- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Wohnqualität 

- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit 

- Reduktion und Vermeidung von Fremdverkehr 

- Anbieten von attraktiven und sicheren Fussweg- und Veloverbindungen 

- Optimierung der ÖV-Anbindung 

 

2.2 Grundlagen 

Als Grundlage für die Erstellung des Verkehrsrichtplanes stehen folgende Informationen 

zur Verfügung: 

·  Übergeordnete Vorgaben des Kantons 

·  Informationen über bestehende Planungen in den Nachbargemeinden Zuzgen 

und Möhlin 

·  Inputs des Gemeinderats zum Thema Verkehrsplanung 

·  Inputs aus der Arbeitsgruppe Verkehr  

·  Inputs aus der Bevölkerung im Rahmen der Zukunftskonferenz 



Verkehrsrichtplan Zeiningen: Planungsbericht 

 

7651_20100908_Planungsbericht_V14_Ze Seite 8 von 30 

2.3 Schnittstelle Nutzungsplanung 

Zeitgleich mit der Verkehrsrichtplanung wird in der Gemeinde Zeiningen auch die Nut-

zungsplanung überarbeitet. Obwohl die Planungen noch nicht abgeschlossen sind, las-

sen sich folgende - für den Teil Verkehr relevanten – Aussagen formulieren: 

·  Gemäss aktuellem Planungsstand können in Zeiningen keine oder nur in gerin-

gem Masse zusätzliche Bauzonen ausgeschieden werden. 

·  Aufgrund der Nutzungsplanung muss somit nicht mit nennenswerten zusätzli-

chen Verkehrsmengen gerechnet werden, welche nicht vom bestehenden Ver-

kehrsstrassennetz aufgenommen werden können. 
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3. Verkehrsrichtplan 

3.1 Strassennetz 

3.1.1 Grundsätze 

Das bestehende Strassennetz wir anhand von Strassenklassifizierungen strukturiert. 

Hierbei sind folgende Grundsätze zu beachten (Quelle siehe (1)): 

·  Das Netz ist so anzulegen, dass ein hohes Mass an Sicherheit für alle Verkehrsteilneh-
mer erreicht wird. Lange, gestreckte Strassenabschnitte, die zu schnellem Fahren verlei-
ten, sind zu vermeiden. 

·  Gebietsfremder Verkehr ist in Gebieten mit hohem Wohnanteil zu vermeiden. 
·  Durch geeignete Massnahmen ist eine Verkehrsberuhigung anzustreben. Der Ver- und 

Entsorgungsverkehr sowie die Notfalldienste müssen dabei gewährleistet bleiben. 
·  Im Bereich der Gemeindegrenzen sind die Planungen mit den Nachbargemeinden sorg-

fältig zu koordinieren. 
 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Strassentypen (gemäss Norm) 

 
Übersicht über die Strassentypen (gemäss VSS-Norm – Quelle siehe (1)) 



Verkehrsrichtplan Zeiningen: Planungsbericht 

 

7651_20100908_Planungsbericht_V14_Ze Seite 10 von 30 

3.1.2 Strassenkategorisierung 

 

 
 
Bild 3:  Übersicht Strassennetz mit Strassenklassifizierungen 
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Strassentypen Bestehendes Netz 

VS / Verbindungsstrassen 
(Kantonsstrassen mit Nummern) 

Die VS gehört zum übergeordneten Strassen-
netz und nimmt den Durchgangsverkehr auf: 
K 493: Juchgasse 

K 494: Haldengasse, Rebgasse 

HSS / Hauptsammelstrasse Die Hauptsammelstrassen sammeln den Ver-
kehr aus den verschiedenen Quartieren und 
führen ihn auf möglichst kurzen Wegen auf die 
HVS / VS: 

QSS / Quartiersammelstrasse Die Quartiersammelstrassen dienen der inner-
gemeindlichen Verbindung von grösseren 
Quartieren (Groberschliessung). 
Fahrbahnbreite 5.0 – 6.0m 
Verkehrsbelastung bis 500 Fz/h. 

Hierzu gehören in Zeiningen: 
- Römerstrasse 
- Heugässli 
- Mitteldorf 
- Leimgasse 
- Gehrenweg 
- Obere Rebgasse 

QES / Quartiererschliessungsstrasse Die Erschliessungsstrassen dienen der inter-
nen Erschliessung der Quartiere (Grober-
schliessung). 
Fahrbahnbreite i.d.R. 4.20m 
Verkehrsbelastung bis 150 Fz/h 

ZS / Zufahrtstrasse Feinerschliessung: Nicht aufgeführt 

ZW / Zufahrtsweg Feinerschliessung: Nicht aufgeführt 

 
Tabelle 1:  Auflistung der wichtigsten Strassen nach Strassenklassifizierung 
 

Gemäss Reglement zur Finanzierung von Erschliessungsanlagen (2001) sind gemäss 

§ 17 folgende Abgaben an Strassen erforderlich: 

Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der Ihnen erwachsenden wirtschaftlichen Sonder-
vorteile Beiträge an die Kosten der Erstellung und Änderung von Strassen. Sie tragen die Kosten 
der Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich, jene der Groberschliessung höchstens zu 
70%. 



Verkehrsrichtplan Zeiningen: Planungsbericht 

 

7651_20100908_Planungsbericht_V14_Ze Seite 12 von 30 

3.1.3 Bestandesaufnahme IST-Zustand 

Im März 2008 wurden auf dem Gemeindegebiet umfangreiche Verkehrsuntersuchungen 

durchgeführt (Im Rahmen des Verkehrsgutachtens zu Tempo 302).  

 

Verkehrsbelastungen: 

 

Bild 4:  Übersicht Verkehrsbelastungen Gemeindestrassen (DTV 2008) 

                                                
2 Tempo 30 – Zonen in Zeiningen; Gutachten und Massnahmenkonzept; Aegerter & Bosshardt AG; April 
2008 
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Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 

·  Die gemessenen Verkehrsmengen sind auf den Gemeindestrassen gering. In 

den meisten Strassenzügen liegen die Verkehrsmengen unter 500 Fz/Tag. Das 

Maximum wird im Bereich Mitteldorf, mit rund 2'000 Fz/Tag, gemessen. 

·  Aufgrund der guten Anbindungen an das Kantonsstrassennetz wird auf den Ge-

meindestrassen kaum Schleichverkehr festgestellt. Unerwünschter Fremdverkehr 

wird teilweise an den folgenden Strassenzügen beobachtet: 

- Müsgasse; Friedhofweg: Zubringerverkehr der Eltern zum Schulhaus 

- Mühlegasse: Zubringerverkehr zum Fussballplatz 

·  Aufgrund der vorhandenen Strassenmengen kann davon ausgegangen werden, 

dass der Verkehr von eventuell zusätzlich ausgewiesenen Bauzonen, vom vor-

handenen Strassennetz aufgenommen werden kann (siehe Kap. 2.3) 

 

Unfallsituation 

 

Bild 5: Unfallstatistik für 

die Jahre 2002-2007 

(Quelle: Kantonspolizei 

Aargau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den 5 Jahren wurden von der Polizei insgesamt 9 Unfälle registriert. Fünf dieser Un-

fälle passierten auf den Kantonsstrassen und vier auf den Gemeindestrassen. Grund-

sätzlich ergibt sich aus der Unfallstatistik kein besonderer Unfallschwerpunkt im Perime-

ter der Gemeinde. 
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Geschwindigkeitsniveau 
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Bild 5:  Geschwindigkeitsniveau auf den Gemeindestrassen 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 

·  In den meisten Strassenzügen wurden Geschwindigkeiten von 30 – 45 km/h ge-

messen (Geschwindigkeit V85). 

·  An der Römerstrasse wurden Geschwindigkeiten gemessen, die deutlich über 

der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von V=50 km/h liegen. 

·  An den folgenden Strassen wird die signalisierte Geschwindigkeit zwar eingehal-

ten (V85 < Vsign.); einzelne Fahrzeuge wurden jedoch mit hohen, den örtlichen 

Gegebenheiten nicht angepassten Geschwindigkeiten gemessen: 

- Obere Rebgasse 

- Mitteldorf 

- Steinackerweg 

- Oberdorf 
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3.1.4 Ziele / Massnahmen 

In Bild 6 sind die zur Verbesserung bzw. Optimierung des vorhandenen Verkehrsnetzes 

geplanten Massnahmen dargestellt worden. Die einzelnen Massnahmen werden nach-

folgend kurz beschrieben und bereits vorhandene Planungsansätze dargestellt. Grund-

sätzlich wird bei den Massnahmen nach folgenden Prioritäten unterschieden: 

1 = kurzfristig; sofort mit Planung beginnen 

2 = mittelfristig 

3 = langfristig; abhängig von übergeordneten Planungen 

 

Bild 6:  Übersicht der geplanten Massnahmen 
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Massnahme 1: Einführung Tempo 30 

Zielsetzung ·  Aufwertung des Wohnumfeldes und Verbesserung der Wohn-
qualität 

·  Erhöhung der Sicherheit des Langsamverkehrs Velofahrer 
und Fussgänger 

·  Erhöhung der Schulwegsicherheit 

·  Bündelung des quartierfremden Verkehrs auf die Kantons-
strassen K493 und K494. 

Mögliche 
Massnahmen 

·  Signalisation der Zonen Tempo 30 

·  Punktuell flankierende Massnahmen 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

a) Verkehrsgutachten Tempo 30 (Situationsanalyse, 
    Verkehrszahlen, Geschwindigkeiten, Unfallzahlen) 
b) Massnahmenprojekt erstellen 
c) Projekt beim Kanton zur Bewilligung einreichen 

Verantwortlichkeit Projektierung und Umsetzung durch Gemeinde 

Bewilligung durch Kanton 

Priorität 3 = langfristig; Die Einführung von Tempo 30 ist am 17. Mai 2009 
in einer Abstimmung abgelehnt worden. 

Realisierungshori-
zont 

Das Ziel einer Einführung von Tempo 30 in Zeiningen soll als 
langfristiges Ziel beibehalten werden. 

Kosten Fr. rd. 100'000.- 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Vorschlag Zoneneinteilung gemäss Massnahmenprojekt Tempo 30 

 



Verkehrsrichtplan Zeiningen: Planungsbericht 

 

7651_20100908_Planungsbericht_V14_Ze Seite 17 von 30 

 

Massnahme 2: Neue Erschliessung Ost 

Zielsetzung ·  Bessere Anbindung des Neubaugebietes Duppeli/ Ritzhans 
an das Kantonsstrassennetz. 

·  Entlastung der Strassenzüge Oberdorf/Mitteldorf 

Mögliche 
Massnahmen 

Erstellen einer Stichstrasse vom oberen Cheibehölzliweg  
direkt in Richtung Heugässli.  

Randbedingung / 
Schnittstellen 

Detailplanung Anschluss 
Zu berücksichtigen ist heutiges Schutzobjekt Hecken und Feldge-
hölze innerhalb Baugebiet (ev. sind Ersatzmassnahmen möglich) 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Priorität 3 = langfristig; abhängig von übergeordneten Planungen 

Realisierungshorizont 10 Jahre 

Kosten Noch nicht beziffert 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Ideenskizze für Erschliessung  
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Massnahme 3: Reduktion Durchgangsverkehr Müsgasse 

Zielsetzung ·  Reduktion bzw. Sperrung der Strasse für den Durchgangs-
verkehr 

·  Erhöhung der Sicherheit für Schulweg und kantonalen Rad-
weg (ungenügende Sichtweiten) 

Mögliche 
Massnahmen 

·  Sperren der Durchfahrt mittels geeigneter Massnahmen:  
Pfosten; Poller oder ähnlich 

·  Einrichten eines Einbahnregimes 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

·  Durchfahrt für Ereignisdienste muss gewährleistet bleiben 

·  Wende- oder Durchfahrtsmöglichkeit für Entsorgungsfahr-
zeuge muss vorhanden sein 

·  Erschliessung für Anwohner muss gewährleistet bleiben 

·  Wendemöglichkeit für Anlieferverkehr muss gewährleistet 
sein. 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Priorität 2 = mittelfristig 

Realisierungshorizont 2010-2011 
ev. in Form einer Versuchsphase möglich 

Kosten Abhängig von Ausführungsvariante (2'000.- bis 30'000.-) 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Mögliche Sperrungsmassnahmen mit Durchfahrtsmöglichkeit: 
- Sperrungspfosten mit Schlüsselsystem 
- Automatisch versenkbarer Poller 
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Massnahme 4: Neue Erschliessung Süd / Süd-Ost 

Zielsetzung ·  Verbesserung Zufahrt zu Parkplatz des FC  

·  Entlastung der Mühlegasse von Verkehr von/zum Fussball-
platz 

·  Bessere Anbindung an Kantonsstrasse für zukünftige Ent-
wicklungen. 

·  Ev. Kombination mit Einfahrtsbremse am Ortseingang auf 
der Kantonsstrasse. 

Mögliche 
Massnahmen 

·  Erschliessungsstrasse von Parking zu K 494 

·  Abbiegestreifen mit Mittelinsel auf Kantonsstrasse 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

·  Querung Fischzuchtkanal ist besonders zu beachten (Ein-
dohlung möglich oder Brücke erforderlich). 

·  Anbindung an Kantonsstrasse muss mit Kanton koordiniert 
werden 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Bewilligung durch Kanton 

Priorität 3 = langfristig; abhängig von übergeordneten Planungen 

Realisierungshorizont 10 Jahre 

Kosten Noch nicht beziffert 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Vorprojekt aus dem Jahr 2009 
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Massnahme 5: Verbessern Knoten Leimgasse, Oberdorf, Kirch-
weg 

Zielsetzung ·  Verbesserung der Verkehrsführung 

·  Verbesserung der Sichtverhältnisse 

·  Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten 

Mögliche 
Massnahmen 

·  Markierungsmassnahmen 

·  Bauliche Umgestaltung des Knotens 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

·  Durchfahrt für Lastwagen muss gewährleistet bleiben 
(Schleppkurven) 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Priorität 2 = mittelfristig; Nach Ablehnung von Tempo 30 ist eine koordi-
nierte Einführung nicht mehr möglich. Es muss ein separates 
Projekt erstellt werden. 

Realisierungshorizont 2010 / 2011 

Kosten Abhängig von den gewählten Massnahmen 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 

 
Vorschlag aus Projekt Tempo 30 
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Massnahme 6: Einfahrtsbremse Kantonsstrasse K 493 
(von Mumpf kommend) 

Zielsetzung ·  Optische Hervorhebung des Dorfeinganges 

·  Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten 

Mögliche 
Massnahmen 

·  Fahrbahnverengung 

·  Mittelinsel 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

·  Projekt muss mit Kanton koordiniert werden 

·  Abhängig von Entwicklung Areal Mergenthaler und Ausbau 
Römerstrasse 

·  Eventuell Versetzen der bestehenden Ortsbeginntafel 

Verantwortlichkeit Massnahme auf Kantonsstrasse; Koordination mit Kanton erfor-
derlich 

Priorität 3 = langfristig 

Realisierungshorizont 5 – 10 Jahre 

Kosten Abhängig von den gewählten Massnahmen 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Planungsstudie Einfahrtsbremse aus dem Jahre 2006 
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Massnahme 7: Ausbau Römerstrasse 

Zielsetzung ·  Ausbau der Römerstrasse zur besseren Erschliessung des 
Gewerbegebietes 

·  Ausbau der Römerstrasse in der Form, dass eine spätere 
Übernahme durch den Kanton möglich wird (Abgleich mit 
Juchgasse) 

Mögliche 
Massnahmen 

Ausbau der Strasse auf eine Breite von 6.00m mit seitlichem Trot-
toir 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

Keine externen Randbedingungen oder Schnittstellen 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Priorität 2 = Mittelfristig; Das vorliegende Projekt wurde im Rahmen einer 
Referendumsabstimmung abgelehnt. 

Realisierungshori-
zont 

2012 - 2015 

Kosten Abhängig von den gewählten Massnahmen 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Projektvariante Ausbau Römerstrasse mit seitlichem Trottoir 
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Massnahme 8: Neue Erschliessung "Brugglismatt Süd" 

Zielsetzung Neue Erschliessungsstrasse mit Anbindung an Friedhofstrasse 

Mögliche 
Massnahmen 

Neue Strasse mit einer Breite von 4.0m 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

Keine externen Randbedingungen oder Schnittstellen 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde 

Priorität 1 = kurzfristig; sofort mit Planung beginnen 
(Planung läuft) 

Realisierungshori-
zont 

2009 / 2010 

Kosten Noch nicht beziffert 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Projektvariante für Erschliessung Brugglismatt Süd 
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3.2 Öffentlicher Verkehr 

3.2.1 Grundsätze 

Bei Bauten mit intensivem Publikums- oder Güterverkehr (insbesondere bei hohen Wohn- und 
Arbeitsplatzdichten) ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln abzustimmen. 
 
Die Fussweg- und Radroutennetze sind gut auf die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel 
abzustimmen. 
 

3.2.2 IST-Zustand 

 
 
Bild 7:  Übersicht bestehende Buslinie 

 
Busverbindungen Bestehendes Netz 

Bus Linie 89 (50.089) Haltestellen im Dorf: 
- Zeiningen Unterdorf 
- Zeiningen Post 
- Zeiningen Aussendorf 
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3.2.3 Ziele / Massnahmen 

Die bestehende Buslinie bedient die Haltestellen heute im ½-Stunden Takt (in den Spit-

zenstunden zusätzliche Buskurse). Die Haltestelle Zeiningen Aussendorf wird zur Zeit 

umgebaut. Grundsätzlich sind keine wesentlichen Änderungen geplant. 
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3.3 Fussweg und Radroutennetz 

3.3.1 Grundsätze 

Im Verkehrsrichtplan ist darauf zu achten, dass die Ziel- und Quellpunkte des öffentlichen Lebens 
(öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Sport- und Erholungsanlagen, Einkaufsgeschäfte, 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs usw.) über direkte und umwegarme Fusswege und Rad-
routen mit dem übrigen Baugebiet optimal verbunden sind. 
 
Eigene Netze für Zufussgehende sowie für Radfahrende sind, wo dies möglich ist, anzustreben. 
Besondere Aufmerksamkeit ist den Querungen des übergeordneten Netzes zu schenken. Bei 
Fussweg- und Radroutenplanungen ist speziell auf das erhöhte Sicherheitsbedürfnis in Rand- 
und Nachtstunden zu achten (soziale Kontrolle). Alternativverbindungen sind im Zweifelsfall an-
zubieten. 
 

3.3.2 IST-Zustand 

 

Bild 8:  Übersicht der kantonalen Radrouten und Wanderwege 



Verkehrsrichtplan Zeiningen: Planungsbericht 

 

7651_20100908_Planungsbericht_V14_Ze Seite 27 von 30 

Kantonale Verbindungen Bestehendes Netz 

Radroutennetz Kantonale Veloroute führt durch: 
- Römerstrasse, Heugässli 
- Friedhofweg, Müsgasse, Kirchweg, Mitteldorf 
  Mühlegasse 
- Mitteldorf, Rebgasse, Juchgasse 

Wanderwege Fricktaler Höhenweg (Teil 3) über: 
- Bachtelenweg, Leimgasse, Mitteldorf 
- Obere Rebgasse, Bärmeggenweg 

 

Rundwanderung im unteren Fricktal: 
- Oberdorf, Müsgasse, Mitteldorf 
- Stutzweg, Panoramaweg, Tannenweg 

 
 

3.3.3 Ziele / Massnahmen 

Mit einzelnen Massnahmen soll das Fusswegnetz in Zeiningen optimiert und vorhande-

ne Lücken geschlossen werden. Zudem ist es das Ziel die bestehenden Bushaltestellen 

an der Kantonsstrasse besser mit sicheren und direkten Fusswegen zu erschliessen. 

 

Massnahme FG: Optimierung Fussgängernetz 

Zielsetzung Optimierung des bestehenden Fussgängernetzes 

Mögliche 
Massnahmen 

Vorgesehene Massnahmen (siehe auch Bild 9): 
1) Verbindung Rebgasse (Bushaltestelle) zu Fussweg nach  
 Mühlegasse  -- bereits ausgeführt 

2) Zusätzliche Verbindung Rebgasse – Mühlegasse 

3) Verbindung Cheibenhölzliweg – Oberdorf 

4) Verbindung Haldengasse – Sonnhaldenweg 

5) Zus. Verbindung Haldengasse - Sonnhaldenweg 

Randbedingung / 
Schnittstellen 

Abklärungen / Zustimmung Landeigentümer erforderlich 

Verantwortlichkeit Planung und Umsetzung durch Gemeinde unter Einbezug der 
betroffenen Landbesitzer 

Priorität 2 = mittelfristig 

Realisierungshorizont 2-5 Jahre 

Kosten Noch nicht beziffert 

Stand der Arbeiten / 
Lösungsansätze 

 
Siehe Bild 9 
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Bild 9:  Grobübersicht geplante Erweiterung Fusswegnetz 
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3.4 Parkierungsanlagen 

3.4.1 Grundsätze 

Die Behandlung von Parkierungsanlagen beschränkt sich im Verkehrsrichtplan zumeist auf eine 
Bestandesaufnahme der bestehenden und geplanten Parkierungsanlagen. Im Sinne der Bestan-
desaufnahme können z.B. auch Gebiete mit regelmässigem oder periodischem Parkraummangel 
ausgewiesen werden. 
 
Parkierungsanlagen können nach verschiedenen Kriterien wie Grösse, Trägerschaft und Zugäng-
lichkeit unterschieden werden: 

·  Öffentliche Parkierungsanlagen (öffentliche Gebäude, Sportanlagen usw.) 
·  Private Parkierungsanlagen, die öffentlich zugänglich sind (z.B. Einkaufszentren) 
·  Private Parkierungsanlagen 
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3.4.2 IST-Zustand 

 
 
Bild 10:  Grobübersicht massgebende Parkierungsanlagen 

 
3.4.3 Ziele / Massnahmen 

Es sind aktuell keine grösseren Parkierungsanlagen in Planung. Auch sind keine weiter-

gehenden Anpassungen bei den bestehenden Parkierungsanlagen vorgesehen. 


